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EU-Weiterbildung für die Fahrerlaubnisklassen D, C 
 
 
Mit Inkrafttreten des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes (BKrFQG) im 
September 2008, basierend auf der Richtlinie 2003/59/EG, dürfen nur noch 
diejenigen Kraftfahrer gewerblich Personen befördern oder Güter transportieren, die 
neben dem Erwerb des entsprechenden Führerscheines (Ersterwerb ab 10.09.2008) 
auch die erfolgreiche Teilnahme an der so genannten EU-Grundqualifikation 
nachweisen können. Der entsprechende Befähigungsnachweis wird mit einer 
Gültigkeitsdauer von fünf Jahren ausgestellt und muss danach alle fünf Jahre durch 
die Bescheinung der Teilnahme an einer EU-Weiterbildung von 35 Stunden 
verlängert werden. 
 
Auch Kraftfahrer, die ihren Führerschein vor dem 10.09.2008 erworben haben und 
somit von der Teilnahme an der Grundqualifikation befreit sind 
(Besitzstandsregelung) müssen alle fünf Jahre an der EU-Weiterbildung teilnehmen. 
Sie müssen ihre erste Weiterbildung von 35 Stunden nachgewiesenermaßen bis zum 
10.09.2010 (in der Güterbeförderung bis zum 10.09.2011) absolviert und den 
entsprechenden Befähigungsnachweis beantragt haben. 
 
Die Lerninhalte der EU-Weiterbildung sind durch einen Rahmenlehrplan vorgegeben 
und können im Zeitraum von fünf Jahren (jährlich sieben Stunden) oder auch einmal 
in fünf Jahren (fünf Tage im Block) vermittelt werden. Eine abschließende Prüfung ist 
für die Weiterbildung nicht vorgesehen. 
 
Die Verkehrsakademie Omnibus bietet zur Zeit die EU -Weiterbildung nur für 
Inhaber der Fahrerlaubnisklasse D  an. 
 
Die Inhalte der EU-Weiterbildung sind in fünf Module à sieben Stunden aufgeteilt: 
 
Modul 1 
 
• Kenntnis der Vorschriften für den Personenverkehr 
• Sensibilisierung für die Bedeutung einer guten körperlichen Verfassung und 

Vorbeugung von Gesundheitsschäden 
• Kenntnis des wirtschaftlichen Umfelds des Personenkraftverkehrs und der 

Marktordnung 
• Fähigkeit, der Kriminalität und der Schleusung illegaler Einwanderer vorzubeugen 
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Modul 2 
 
• Kenntnis der sozialrechtlichen Rahmenbedingungen und Vorschriften für den 

Kraftverkehr 
• Fähigkeit zu einem Verhalten, das zu einem positiven Image des Unternehmens 

beiträgt 
 
Modul 3 
 
• Sensibilisierung in Bezug auf Risiken des Straßenverkehrs und Arbeits-unfälle 
• Fähigkeit zu richtiger Einschätzung bei Notfällen 
• Sicherheitsausstattung in KOM 
• Sicherheit und Komfort der Fahrgäste - Die Rolle des Fahrers 
• Fahrgastsicherheit durch richtige Einschätzung der Fahrzeugeigenschaften 
 
Modul 4 
 
• Erhöhung der Fahrsicherheit durch lebenslanges Lernen 
• Einwirkende Kräfte und Ladung richtig einschätzen 
• Unfallvorbeugung durch situationsangepasstes Handeln und vorausschauendes 

Fahren 
• Sicherheitssysteme zur Erhöhung der Fahrzeug- und Verkehrssicherheit 
• Richtiges Verhalten in besonderen Verkehrssituationen 
• Ahndung von Fehlverhalten 
• Praktische Übungen mit Gelenkbus 
 
Modul 5 
 
• Wirtschaftliche Fahrweise in Theorie und Praxis (Eco-Training) 
 
Dauer 
 
Pro Modul 1 Tag (7 Stunden) 
 
Kosten 
 
Pro Teilnehmer/ in und Modul 107,10 € (inkl. MwSt.) 
 
Termine 
 
Nach Vereinbarung 
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Ansprechpartner: 
 

Hr. Dickow 
Verkehrsakademie 
Fahrschule/ Disposition 
Telefon: 030-256 25432 
Mo. – Fr. 7:00 – 14:00 Uhr 


